
Tarifvertrag zur Inkraftsetzung des Honorarrahmens Programm (rbb-Honorartarifvertrag 
Programm) vom 22.05.2019 

zwischen 

dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) 
- vertreten durch die Intendantin –

einerseits 

und 

der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) 

sowie 

dem Deutschen Journalistenverband, Landesverband Berlin 
(DJV-Berlin) 

und 

dem Journalistenverband Berlin-Brandenburg (JVBB) 
andererseits. 

Die Tarifparteien vereinbaren im Ergebnis ihrer Verhandlungen über einen Honorarrahmen 
Programm Folgendes: 

1. Die Tarifparteien legen einen Honorarrahmen Programm fest. Der Honorarrahmen Programm
gehört zum besonderen Teil des Honorartarifvertrags entsprechend Ziffer 3.1 des Tarifvertrags
über die Mindestbedingungen für die Beschäftigung freier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

1
 des

rbb. Die Mindesthonorare im Honorarrahmen Programm unterliegen den künftigen
Gehaltstarifsteigerungen. Der Honorarrahmen Programm ist in paraphierter Form Gegenstand
dieser Vereinbarung (Anlage 1).

2. Der Honorarrahmen Programm wird stufenweise eingeführt. Die erste Stufe – der sog. Start-
Honorarrahmen Programm – tritt zum 01.01.2020 in Kraft. Über die Inkraftsetzung weiterer
Stufen zur Erreichung des Honorarrahmens Programm einigen sich die Tarifparteien bei den
jeweils folgenden Gehalts- und Honorartarifverhandlungen. Der Start-Honorarrahmen
Programm ist in paraphierter Form Gegenstand dieser Vereinbarung (Anlage 2).

3. Für alle Honorare, die zum Zeitpunkt der Inkraftsetzung über den Mindesthonoraren im Start-
Honorarrahmen Programm liegen, gilt ein bereichs- bzw. redaktionsbezogener Schutz, so dass
sowohl bereits tätige als auch neue freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin die in den
Redaktionen bisher üblicherweise gezahlten Honorare erhalten. Sollte es im Zusammenhang mit
Umstrukturierungen nach dem 01.01.2020 zu neuen Zuschnitten der Bereiche bzw.
Redaktionen kommen, gelten für die Betroffenen mindestens die üblichen Honorare aus den
ursprünglichen Bereichen, sofern sich die Tätigkeiten nicht grundlegend ändern.

4. Die Mindesthonorare im Start-Honorarrahmen Programm unterliegen den künftigen
Honorartarifsteigerungen. Dies gilt ebenso für die Mindesthonorare beim Inkrafttreten weiterer
Stufen entsprechend Ziffer 2 Satz 2.

5. Die geschützten Honorare gemäß Ziffer 3 unterliegen bis zum Inkrafttreten des
Honorarrahmens Programm nach Ziffer 1 den künftigen Honorartarifsteigerungen, soweit sie
das im Honorarrahmen Programm festgelegte Mindesthonorar nicht überschreiten. Honorare,
die über den Mindesthonoraren im Honorarrahmen Programm liegen, werden bis zum Zeitpunkt
des Erreichens des Honorarrahmens nicht weiter gesteigert. Der Schutz für letztere entfällt
zudem mit Erreichen des Honorarrahmens Programm.

1 Die gewählten Formulierungen zur Person schließen ausdrücklich alle Geschlechter ein. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Früher auch bekannt als "Ziel-Honorarrahmen". Die Tarifparteien halten die hier genannten Honorarsummen für angemessen und gerecht. Weil der rbb aber geltend gemacht hat, die Mehrkosten nicht ohne erhebliche Einschnitte ins Programm und bei den Freien tragen zu können, wurde eine stufenweise Einführung vereinbart. Am Beginn des Angleichungsprozesses gelten die Summen des "Start-Honorarrahmens".

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Damit gemeint sind die Verhandlungen, die üblicherweise alle zwei Jahre im Herbst stattfinden und über die übliche Tariferhöhung ("2 Prozent mehr ab Oktober") entscheiden. Warum gerade bei diesem Anlass? Weil der rbb möchte, dass die Gewerkschaften bei der künftigen Gehalts- und Honorarentwicklung den Mehraufwand für den Honorarrahmen Programm berücksichtigen und deswegen bei der Steigerung gewisse Abstriche in Kauf nehmen. Der Vorteil für die Tarifparteien: Sie können von Jahr zu Jahr entscheiden, wie viel Finanzvolumen für die Tarifsteigerungen im Allgemeinen und wie viel für die Anpassung des Honorarrahmens im Speziellen verwendet werden soll. Der Nachteil für die Programm-Freien: Die Angleichung ist kein Automatismus - außer der Einführung der ersten Stufe ist der Honorarrahmen eine reine Absichtserklärung.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Ausdrücklich nicht vereinbart wurden weder die Zahl der Stufen noch eine Enddatum der Angleichung. Damit soll den zum Zeitpunkt des Abschlusses unklaren finanziellen Bedingungen des rbb kurz vor der Festlegung der Höhe des Rundfunkbeitrags Rechnung getragen werden. Entwickeln sich die rbb-Einnahmen stärker, wäre eine schnellere Angleichung realistischer. Eine schlechtere Entwicklung könnte dagegen mehr Stufen mit sich bringen. Juristisch gesehen gibt es aber keinen Zusammenhang. Theoretisch könnten die Ziel-Honorare schon ab 2020 gelten - oder aber nie.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Um nicht zu sagen "Bestandsschutz" - aber der Begriff wird im rbb schon für etwas anderes verwendet. Gemeint ist das Folgende: Liegt mein übliches Honorar z.B. als 88.8-Reporter jetzt bei 260 Euro pro Tag, wird das auch weiter bezahlt, obwohl der Mindestsatz im Start-Honorarrahmen niedriger ist  (236 Euro). Das gilt für alle, die üblicherweise bei 88.8 dieses Honorar bekommen - und auch für neue Mitarbeiter*innen, die nach dem 1.1.2020 anfangen. Dieser bereichbezogene Schutz bleibt so lange in Kraft, bis der Schutz durch das neue Mindesthonorar greift. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Was nützt der beste bereichsbezogene Schutz, wenn es den geschützten Bereich gar nicht mehr gibt? Z.B., wenn bestimmte Aufgaben aus den bestehenden Redaktionen ins CNC verlagert werden? In dem Fall kann man sich auf die üblichen Honorare der alten Bereiche berufen.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Soll heißen: Wenn ich vor der Umstrukturierung für die Abendschau Beiträge gemacht habe und mache danach Beiträge für das CNC, kann ich mich auf mein Abendschau-Honorar berufen. Oder: Wenn ich bei 88.8 Redaktionsdienste gemacht habe und das jetzt für das CNC mache, nehme ich den 88.8-Satz mit. Nicht gemeint ist: Ich habe bei Inforadio überwiegend moderiert und bearbeite im CNC überwiegend O-Töne - das wäre eine grundlegende Änderung der Tätigkeit.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Der Start-Rahmen tritt zum 1.1.2020 in Kraft und ist die erste Stufe der Angleichung. Weil man nicht weiß, wie lange es bis zu nächsten Schritt dauert, wird klargestellt, dass die jährlichen Honorartarifsteigerungen (üblicherweise immer zum 1. Oktober) draufkommen.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
"Künftig" ist alles, was nach dem Inkrafttreten des "Tarifvertrags zur Inkraftsetzung" liegt. Das bedeutet: Auch die Honorarerhöhungen zum Oktober 2019 gehen noch in den Start-Rahmen ein - die Werte erhöhen sich noch bis zum 1.1.2020.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
s.o. "Gehalts- und Honorartarifverhandlungen"

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Soll heißen: Die jeweils gültigen Mindesthonorare werden in jedem Herbst ganz normal gesteigert.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Weil diese ja definitionsgemäß über den Mindesthonoraren liegen, wird klargestellt, dass auch sie wie üblich im Herbst gesteigert werden. Aber nur, wenn sie nicht über dem Zielhonorar liegen.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Wer also z.B. derzeit für eine achtstündige gehobene Redaktions-Schicht 350 Euro bekommt, wird im Herbst keine Tariferhöhung bekommen, weil das Zielhonorar derzeit nur 334 beträgt.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Dies dürfte nur sehr sehr wenige Kolleg*innen betreffen. Falls man zum Zeitpunkt der vollständigen Angleichung immer noch über dem Mindesthonorar liegt, hat man ab dann nur noch Anspruch auf das neue Mindesthonorar - nicht mehr als das übliche Honorar aus alten Zeiten. Das bedeutet natürlich nicht, dass der rbb das Honorar dann automatisch absenken muss - aber  falls er es tut und man dagegen vorgehen will, kann man sich nicht mehr auf den Tarifvertrag berufen.



6. Von den Einschränkungen aus Ziffer 5 ausgenommen sind Honorare für Moderationsleistungen, 
wenn es sich um bestehende Sendungen bei Inkrafttreten des Start-Honorarrahmens Programm 
handelt. Diese Honorare genießen einen zeitlich unbegrenzten Schutz über den Termin des 
Erreichens des Honorarrahmens Programm hinaus. Die in den Gehalts- und 
Honorartarifverhandlungen vereinbarten Honorartarifsteigerungen gelten auch für diese 
geschützten Honorare für Moderationsleistungen. 

 

7. Die Tarifparteien verständigen sich darauf, bis zur Einführung des Honorarrahmens Programm 
Gespräche über die tägliche Arbeitszeit bei zeitbezogener Vergütung freier Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Rahmen der Gehalts- und Honorartarifverhandlungen zu führen. 

 

8. Mit Inkraftsetzung des Start-Honorarrahmens Programm gelten die Regelungen in Ziffer 5 des 
Tarifvertrags über die Mindestbedingungen für die Beschäftigung freier Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des rbb auch für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Programm. Die 
Regelungen über Vergütungen und Zuschläge für Mehrarbeit, Nachtarbeit, Sonn- und 
Feiertagsarbeit unter Ziffer 8 des Tarifvertrags für Produktionsdauer Beschäftigte des SFB vom 
30. Dezember 1976 verlieren mit Ablauf des 31.12.2019 ihre Wirkung. Damit verliert der 
Tarifvertrag für Produktionsdauer Beschäftigte des SFB vom 30. Dezember 1976 auch  in der 
Gesamtheit seine Wirkung. 

 

9. Kommt es bei Anwendung des Honorarrahmens Programm zu Streitigkeiten über die Auslegung, 
die auf betrieblicher Ebene nicht gelöst werden können, soll eine aus Mitgliedern der 
unterzeichnenden Gewerkschaften einerseits und des rbb andererseits paritätisch besetzte 
Kommission entscheiden. Die paritätisch besetzte Kommission soll zudem 15 Monate nach 
Inkrafttreten des Start-Honorarrahmens Programm die Regelaufwände in den Ziffern 4 und 5 
evaluieren. Das Verfahren für die Evaluation soll die Kommission ebenfalls entwickeln. Die 
Kosten der Infrastruktur der Kommission trägt der rbb. 

 
10. Der Honorarrahmen Programm kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten 

zum Ende eines Kalenderjahres – erstmalig jedoch zum 31.12.2024 – schriftlich gekündigt 
werden. Im Falle der Kündigung gelten die Regelungen bis zum Abschluss einer neuen 
Vereinbarung zwischen den Tarifvertragsparteien weiter. 

 

 
 
Berlin/Potsdam, den       Berlin/Potsdam, den   
  
  
  
_______________________________  ______________________________________  
Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)  Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di  
 
 
Berlin/Potsdam, den       Berlin/Potsdam, den   
  
  
  
_______________________________  ______________________________________  
Deutscher Journalisten-Verband   Journalistenverband Berlin-Brandenburg (DJV)  
Landesverband – Berlin (JVBB) 
 
 
Anlage 1:  Honorarrahmen Programm in paraphierter Form 
 
Anlage 2:  Start-Honorarrahmen Programm in paraphierter Form 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Soll heißen: die jetzt aktuellen Moderationshonorare können nie wieder gesenkt werden, selbst wenn sie  wesentlich über den künftigen Mindesthonoraren liegen. Klingt extrem großzügig, ist es aber nicht, weil es auf die Sendung und nicht auf die Person bezogen ist. Bestehende Sendungen kann man natürlich jederzeit abschaffen, dann geht der Schutz der Honorare ins leere.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Warum diese Extrawurst für Moderationen? De facto, weil der rbb den Moderator*innen sehr gerne diese Sicherheit geben wollte und die Gewerkschaften natürlich nichts dagegen hatten. Dahinter steckt aber auch, dass beim Sonderthema "Moderation" der Grundsatz der Angleichung an die Angestellten-Gehälter nur bedingt funktioniert bzw. ein Verlustgeschäft werden könnte - Moderationen werden ja bekannterweise eher besser als Angestellte bezahlt, anders als in allen anderen Bereichen.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Umgekehrt gilt: Bei neuen Sendungen kann der Sender sich auf die neuen Mindesthonorare berufen.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Derzeit wird mit dem Tagessatz eine tägliche Arbeitszeit von 8 Stunden abgegolten. Macht bei 5 Tagen pro Woche 40 Stunden. Feste bekommen ihr Gehalt aber für nur 38,5 Stunden. Freie bekommen mit dem Ziel-Rahmen zwar genausoviel Geld wie Feste, arbeiten aber immer noch (4 Prozent) länger. Dies e Ungerechtigkeit könnte man ändern, in dem man die 4 Prozent noch auf die Tagessätze aufschlägt - das war dem rbb aber zu teuer. Man könnte auch den 8-Stunden-Tag für Freie im Programm auf 7,7 Stunden kürzen - das wollte der rbb aber auch nicht. Darum wurde das strittige Thema einfach in die Zukunft vertagt.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Das sind die Zuschläge (Mehrarbeit, Nachtarbeit, Sonn- und Feiertagsdienste), die bisher den Festen und den Freien in der Produktion vorbehalten waren. 

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Das waren Übergangsregelungen, die mit den neuen Regeln nicht mehr gebraucht werden.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Auch ohne Tarifvertrag gibt es einige Eskalationsmöglichkeiten. Wenn ich mit einem Honorar nicht einverstanden bin, kann ich mich selbst beim Chef beschweren oder bei dessen Chef. Oder zur Freienvertretung gehen, die wiederum die betroffenen Chefs, die Personalabteilung, das Justitiatriat oder die Intendantin einschalten kann. Wenn das alles nichts nützt, ist der Streit auf betrieblicher Ebene nicht gelöst worden. Vor dem Gang zum Arbeitsgericht soll die Kommission aus Gewerkschaften und Geschäftsleitung sich nochmal um eine Lösung bemühen.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Paritätisch bedeutet mathematisch, dass der Kommission genauso viele Mitglieder der Gewerkschaften angehören wir der Geschäftsleitung. Politisch bedeutet es, dass keine Seite überstimmt werden kann, so von dieser Kommission bei einem ernsthaften (= für den rbb teuren) Streit keine Lösung zu erwarten ist. Dann hilft nur noch das Arbeitsgericht.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Mit den neuartigen Regelaufwänden haben bisher weder die Geschäftsleitung noch die Gewerkschaften praktische Erfahrungen. Darum sollen die (zuweilen recht willkürlich) festgelegten Werte erstmal ausprobiert und geändert werden, wenn sie grob danebenliegen.Beim "Regelaufwand" handelt es sich um eine Art offiziell anerkannten zeitlichen Mindestaufwand für typische Beiträge. Sie sollen den Redaktionen und Autor*innen die Honorarfindung erleichtern - damit man sich nicht in jedem Einzelfall auf einen Zeitplan einigen muss.Z.B.: Einen typischen Abendschaubeitrag bis drei Minuten kann ein Autor üblicherweise in eineinhalb Tagen schaffen (12 Stunden Regelaufwand). Manchmal geht es zwar schneller, aber eher selten - dann wird trotzdem nach Regelaufwand bezahlt. Wenn man mehr Zeit aufwänden muss, um den gewünschten Beitrag zu machen, ist es mit dem Regelaufwand nicht getan, die zusätzliche Zeit muss angemessen vergütet werden. Weil diese Überschreitung des Regelaufwands immer im Einvernehmen mit der Redaktion erfolgen muss, kann das Nachverhandeln im  Einzelfall nervig - für beide Seiten - werden. Einfach den Regelaufwand erhöhen wäre natürlich einen Lösung, die viele Konflikte beseitigen würde. Auf der anderem Seite müsste der rbb aber mehr Geld für schnelle Beiträge aufgeben, die man unter dem Regelaufwand herstellt. Die Evaluation soll sicherstellen, dass die Regelaufwände für ein Optimum aus vertretbarem Verwaltungsaufwand und angemessenen Honoraren sorgen.

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
= Konferenzräume und Kaffee - die Zeit der Verhandler müssen die Gewerkschaften irgendwie zur Verfügung stellen, der rbb zahlt dafür keine Honorare

Christoph Reinhardt
Kommentar zu Text
Das ist für Tarifverträge üblich und hat mit der Möglichkeit zum legalen Streik zu tun. Das bedeutet aber nicht, dass man die neuen Regelungen dadurch einseitig wieder wegbekommt - sie gelten weiter, bis man sich auf neue einigt.




